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(54) ELEKTROTECHNISCHE EINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine elektrotechnische
Einrichtung, bestehend aus einem leitfähigen, metalli-
schen Gehäuse zur Aufnahme von elektronischen Kom-
ponenten, wobei das Gehäuse mindestens eine Zu-
gangsöffnung aufweist, welche durch eine Klappe, Tür
oder dergleichen Mittel verschließbar ist. Erfindungsge-
mäß ist mindestens eine der elektronischen Komponen-
ten als Mess- und Messdatensendeeinrichtung ausge-
bildet, wobei die zu sendenden und/oder zu empfangen-

den Daten drahtlos übertragen werden. Die Messdaten-
sendeeinrichtung steht mit einer Erreger- und Einspei-
seeinrichtung in Verbindung, wobei in der Wandung des
Gehäuses eine Gruppe von benachbarten schlitzförmi-
gen Aussparungen eingebracht ist, die Schlitzlänge und
Schlitzbreite auf das gewählte Frequenzband zur draht-
losen Übertragung abgestimmt sind und die Erreger- und
Einspeiseeinrichtung gehäuseinnenseitig im Bereich der
Schlitze angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrotechnische
Einrichtung, bestehend aus einem leitfähigen metalli-
schen Gehäuse zur Aufnahme von elektronischen Kom-
ponenten, wobei das Gehäuse mindestens eine Zu-
gangsöffnung aufweist, welche durch eine Klappe, Tür
oder dergleichen Mittel verschließbar ist gemäß An-
spruch 1.
[0002] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE 20
2016 002 294 U1 ist eine elektronische Vorrichtung mit
einer Metallgehäusewand, die eine Grundplatte bildet,
vorbekannt. Die Metallgehäusewand weist einen Schlitz
auf, der ein Schlitzantennenresonanzelement für eine
Hybridantenne bildet. Darüber hinaus ist ein Antennen-
resonanzelement für die Hybridantenne und eine ab-
stimmbare Komponente zur Einstellung der Hybridan-
tenne vorhanden. Bevorzugt kommt ein planares inver-
tierendes F-Antennenresonanzelement als indirekte Ein-
speisestruktur für das Schlitzantennenresonanzelement
zur Anwendung.
[0003] Bei den elektronischen Vorrichtungen gemäß
DE 20 2016 002 294 U1 handelt es sich um tragbare
Computer und Mobiltelefone, welche in der Lage sind,
drahtlos, zum Beispiel über eine Bluetooth-Schnittstelle
mit anderen tragbaren Geräten zu kommunizieren. Die
Unterbringung hierfür notwendiger Antennen muss die
hohe Packungs- und Bauelementdichte im entsprechen-
den Mobiltelefon berücksichtigen und darüber hinaus si-
cherstellen, dass durch derartige Schlitzantennen das
Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder dergleichen
wirksam verhindert wird.
[0004] Bei der elektronischen Vorrichtung, ausgebildet
als Mobiltelefon gemäß DE 20 2016 006 358 U1, wird
wiederum von einem metallischen Gehäuse ausgegan-
gen. Eine Nicht-Millimeterwellenantenne weist einen di-
elektrischen Spalt auf, welcher leitende Nicht-Millimeter-
wellenantennenstrukturen voneinander trennt, wobei der
dielektrische Spalt der Nicht-Millimeterwellenantenne
ein Fenster für eine Millimeterwellenantenne bildet. Die
Millimeterwellenantenne ist innerhalb des Gehäuses
montiert und empfängt hochfrequente Signale durch das
vorerwähnte Antennenfenster. Das Antennenfenster
stellt sich als kunststoffgefüllte Öffnung im Metallgehäu-
se dar.
[0005] Die DE 10 2013 114 205 A1 offenbart eine
Schlitzantenne und deren Verwendung in einer Informa-
tionssendevorrichtung. Die Informationssendevorrich-
tung ist ein tragbarer Computer oder aber auch ein Mo-
biltelefon. Die vorgestellte Schlitzantenne weist wenigs-
tens einen Schlitz auf, welcher an einer Ecke und einem
Rand des leitfähigen Gehäuses ausgebildet ist. Der
Schlitz kann auch an zwei oder mehr Seiten ausgebildet
werden, welche die Seiten und die Unterseite an der Ecke
und dem Rand des leitfähigen Gehäuses aufweisen.
[0006] Zur Überwachung des Energieverbrauches
aber auch im Bereich der Energiegewinnung durch pho-
tovoltaische Einrichtungen muss zunehmend eine aktu-

elle Erfassung von Verbrauchs- oder Erzeugungsdaten
möglich werden. Diesbezüglich kommen sogenannte
Smart-Meter zum Einsatz, welche beispielsweise über
den Tagesverlauf den Energieverbrauch bewerten oder
aber Daten dahingehend liefern, welche erzeugte Ener-
giemenge durch eine Photovoltaikanlage bereitsteht, um
gezielt Verbraucher einzuschalten oder auch vom Netz
zu trennen. Eine Übertragung dieser Daten erfolgt draht-
los zu einer Leiteinheit, welche dann in der Lage ist, die
vorerwähnten, kurz umrissenen Steuerungsaufgaben zu
lösen.
[0007] Üblicherweise kommen Smart-Meter in Zähler-
kästen zum Einsatz, wobei die Problematik besteht, dass
derartige schrankartige Gehäuse zur Aufnahme elektro-
technischer Komponenten aus einem metallischen, leit-
fähigen Material bestehen. Ein solches metallisches Ge-
häuse schirmt gegen hochfrequente Strahlung ab, so
dass bisher die Notwendigkeit bestand, außerhalb des
Gehäuses diskrete Sendeeinrichtungen bzw. entspre-
chende Antennen zur drahtlosen Datenübertragung vor-
zusehen.
[0008] Aus dem Vorgenannten ist es daher Aufgabe
der Erfindung, eine weiterentwickelte elektrotechnische
Einrichtung, bestehend aus einem metallischen Gehäu-
se zur Aufnahme von elektronischen Komponenten an-
zugeben, welche derart modifiziert ist, dass ohne zusätz-
lichen Aufwand Daten, die zum Beispiel von einem
Smart-Meter geliefert werden, drahtlos an die Umge-
bung, beispielsweise zu einer Leitzentrale, übertragen
werden können.
[0009] Die Lösung der Aufgabe der Erfindung erfolgt
mit der Lehre gemäß der Merkmalskombination nach An-
spruch 1, wobei die Unteransprüche mindestens zweck-
mäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen darstel-
len.
[0010] Erfindungsgemäß ist mindestens eine der elek-
tronischen Komponenten als Mess- und Messdatensen-
deeinrichtung ausgebildet und befindet sich innerhalb
des metallischen Gehäuses.
[0011] Die zu sendenden aber auch zu empfangenden
Daten werden drahtlos übertragen.
[0012] Die Messdatensendeeinrichtung steht diesbe-
züglich mit einer Erreger- und Einspeiseeinrichtung in
Verbindung.
[0013] In der Wandung des Gehäuses wird erfindungs-
gemäß eine Gruppe von benachbarten schlitzförmigen
Aussparungen eingebracht, wobei die Schlitzlänge und
die Schlitzbreite auf das gewünschte Frequenzband zur
drahtlosen Übertragung abgestimmt sind.
[0014] Die Erreger- und Einspeiseeinrichtung wird
dann bevorzugt gehäuseinnenwandungsseitig im Be-
reich der Schlitze angeordnet.
[0015] Mithin entsteht in der Gehäusewandung eine
Gruppe von Schlitzantennen, die in an sich bekannter
Weise erregt werden.
[0016] Die Schlitze innerhalb des Gehäuses lassen
von außen die gewünschte Wirkung als Schlitzstrahler
nicht erkennen und könnten ebenso als klassische Lüf-
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tungsschlitze interpretiert werden. Wenn aus Schutz-
gradgründen erforderlich, können die Schlitze zum
Schutz vor Eindringen von Feuchtigkeit mit einem die-
lektrischen Mittel verschlossen oder überklebt werden.
[0017] Es liegt im Sinne der Erfindung, dass auch be-
reits konstruktiv vorgesehene Schlitze im Eck- oder Kan-
tenbereich des Gehäuses als Schlitzantennenstrahler
genutzt oder entsprechend modifiziert werden, ohne den
Grundgedanken der Erfindung zu verlassen.
[0018] Bevorzugt sind die schlitzförmigen Aussparun-
gen im Bereich einer Seitenwandung und/oder einer
Klappe oder Tür des Gehäuses ausgebildet. So kann
zum Zweck des Nachrüstens eine vorhandene schlitz-
freie Tür durch eine Tür mit Schlitz ersetzt und mithin das
Gehäuse aufgerüstet werden.
[0019] Das Gehäuse ist bevorzugt als Schaltschrank,
Zählerschrank oder Hausanschlusskasten oder derglei-
chen schrankähnliches Gebilde ausgeführt.
[0020] Die Erreger- und Einspeiseeinrichtung kann als
Leiterplatte mit entsprechender Erregerstruktur realisiert
werden.
[0021] Im Bereich der schlitzförmigen Aussparungen
sind bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung
haptische, optische bzw. visuelle und/oder Rastmittel zur
exakten Positionierung der Erreger- und Einspeiseein-
richtung vorgesehen.
[0022] Die Erreger- und Einspeiseeinrichtung kann
klemmend, klebend aber auch mit Hilfe magnetischer
Mittel an der Gehäusewandung fixiert werden.
[0023] In den Fällen, bei denen womöglich eine Tür
oder eine Klappe eines Schaltschrankes oder derglei-
chen Einrichtung entfernt werden muss, wird erfindungs-
gemäß eine Speiseantenne fest in der betreffenden elek-
trotechnischen Einrichtung angeordnet, zum Beispiel auf
einer Hutschiene oder an der Rückwand eines diesbe-
züglichen Gehäuses. Über eine Hohlleiter ähnliche Ka-
nalstruktur vom Befestigungspunkt der Antenne bis zu
einem Berührungspunkt der geschlossenen Tür oder
Klappe, der dann auf Schlitzantennen der Tür oder Klap-
pe trifft, findet eine Anregung der Schlitze als gekoppelte
Antenne bzw. direkt nach dem Yagi-Prinzip statt. Auf die-
sem Wege ist eine örtliche Trennung zwischen Speise-
antenne und abstrahlender Antenne zur Vermeidung von
Kabeln oder dergleichen in der elektrotechnischen Ein-
richtung möglich.
[0024] Alternativ ist denkbar, dass eine fest im Schalt-
schrank bzw. der elektrotechnischen Einrichtung inte-
grierte Speiseantenne so positioniert wird, dass diese
bei geschlossener Türe oder Klappe mit den dort vor-
handenen Schlitzantennenstrukturen in Wechselwir-
kung tritt, insbesondere die Schlitzantennenstruktur be-
rührt im Sinne der notwendigen hochfrequenzseitigen
Kopplung.
[0025] Die Erfindung soll anhand eines Ausführungs-
beispieles sowie unter Zuhilfenahme von Figuren näher
erläutert werden.
[0026] Hierbei zeigt Fig. 1 eine beispielhafte Darstel-
lung einer metallischen Gehäusewand, zum Beispiel ei-

ner Tür 1 eines Schaltschrankes 2 mit beispielhaften
Schlitzen 3 definierter Breite und Länge, jeweils ange-
passt auf ein Frequenzband. Beispielsweise sind für die
LTE-Bänder 450 MHz, 698-960 MHz oder 1710-2620
MHz ausführbar.
[0027] Bevorzugt gehäuseinnenwandungsseitig be-
findet sich die Erregerstruktur 4 zur Speisung der Schlit-
ze. Die Ankopplung erfolgt hier beispielsweise kapazitiv.
Entsprechende Haltevorrichtungen sichern die Erreger-
struktur mechanisch.
[0028] Eine beispielhafte Darstellung einer solchen Er-
regerstruktur 4 zeigt Fig. 2. Die Erregerstruktur ist hier
auf einer Platine 5 ausgebildet und steht über eine An-
schlussleitung 6 mit Stecker 7 mit einer Messdatensen-
deeinrichtung 8 (siehe Fig. 1) in Verbindung.
[0029] Die Fig. 3 zeigt eine perspektivische Darstel-
lung eines leitfähigen Schaltschrankes 2, beispielsweise
ausgebildet als Stromzählerschrank mit Smart-Meter 8,
fixiert auf einer Hutschiene 9. Die Schlitzantennen 3 be-
finden sich hier im Bereich der Tür 1 des Schaltschrankes
2.
[0030] Von der Außenseite der Tür 1 sind nur die Schlit-
ze 3, nicht jedoch die Erregerstruktur sichtbar.
[0031] Bei einer Alternative gemäß Fig. 4 können bei
günstigen Abmessungen längs der Kanten a und b einer
Schaltschrankwandung auch diese Kanten als Antenne
genutzt werden, wobei hier eine Erregereinheit 4 ent-
sprechend im Schnittpunkt der Kanten platziert wird.
[0032] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 wird
davon ausgegangen, dass es in bestimmten Anwen-
dungsfällen vorteilhaft ist, keine Anschlussleitung zwi-
schen Schlitzantenne 3 und der Erregerstruktur 4 vorzu-
sehen.
[0033] Diesbezüglich steht gemäß dem Beispiel nach
Fig. 5 die Erregerstruktur 4 über eine Hohlleiteranord-
nung 10 mit der Schlitzantenne 3, die sich im gezeigten
Beispiel in der Tür 1 befindet, in hochfrequenzseitiger
Verbindung.
[0034] Der eigentliche Strahler bzw. die Erregerstruk-
tur 4 mit angeschlossenem Hohlleiter 10 kann hier wie-
derum auf einer Hutschiene 9 im Inneren des Gehäuses
2 der elektrotechnischen Einrichtung fixiert werden. Mit
dem Schließen der Tür 1 des Gehäuses 2 wird die erfor-
derliche räumliche Zuordnung zwischen der Erreger-
struktur 4 und dem offenen Hohlleiter 10 hergestellt. Die
Hohlleiterstruktur 10 kann wie in der Fig. 5 ebenfalls ge-
zeigt, teleskopartig aufgebaut werden, wodurch eine An-
passung an unterschiedliche Gehäuseabmessungen
möglich wird.

Patentansprüche

1. Elektrotechnische Einrichtung, bestehend aus ei-
nem leitfähigen, metallischen Gehäuse zur Aufnah-
me von elektronischen Komponenten, wobei das
Gehäuse mindestens eine Zugangsöffnung auf-
weist, welche durch eine Klappe, Tür oder derglei-
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chen Mittel verschließbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der elektronischen Komponenten
als Mess- und Messdatensendeeinrichtung ausge-
bildet ist, wobei die zu sendenden und/oder zu emp-
fangenden Daten drahtlos übertragen werden,
die Messdatensendeeinrichtung mit einer Erreger-
und Einspeiseeinrichtung in Verbindung steht,
in der Wandung des Gehäuses eine Gruppe von be-
nachbarten schlitzförmigen Aussparungen einge-
bracht ist, wobei die Schlitzlänge und Schlitzbreite
auf das gewählte Frequenzband zur drahtlosen
Übertragung abgestimmt sind und die Erreger- und
Einspeiseeinrichtung gehäuseinnenseitig im Be-
reich der Schlitze angeordnet ist.

2. Elektrotechnische Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die schlitzförmigen Aussparungen im Bereich der
Klappe oder Tür und/oder von Seitenwänden aus-
gebildet sind.

3. Elektrotechnische Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die schlitzförmigen Ausnehmungen im Bereich der
Außenkanten des Gehäuses ausgebildet sind, wo-
bei konstruktiv vorhandene Schlitze in die Schlitz-
struktur integrierbar sind.

4. Elektrotechnische Einrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse als Schaltschrank, Zählerschrank,
Hausanschlusskasten oder dergleichen Schrankge-
bilde ausgeführt ist.

5. Elektrotechnische Einrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Erreger- und Einspeiseeinrichtung als Leiterplat-
te mit Erregerstruktur ausgeführt ist.

6. Elektrotechnische Einrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich der schlitzförmigen Aussparungen hap-
tische-, optische- und/oder Rastmittel zur exakten
Positionierung der Erreger- und Einspeiseeinrich-
tung vorgesehen sind.

7. Elektrotechnische Einrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Erreger- und Einspeiseeinrichtung klemmend,
klebend oder magnetisch an der Gehäusewandung
fixiert ist.

8. Elektrotechnische Einrichtung nach einem der vor-

angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
diese ortsfest ausgebildet ist.
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